
APOLmCh: § 28 Gleichstellung von Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum und sonstigen Vertragsstaaten

§ 28  Gleichstellung von Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen 
Wirtschaftsraum und sonstigen Vertragsstaaten 
 
Einem Mitgliedstaat der Europäischen Union stehen andere Vertragsstaaten des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder Vertragsstaaten, denen Deutschland und die Europäische 
Gemeinschaft oder Deutschland und die Europäische Union vertraglich einen entsprechenden 
Rechtsanspruch eingeräumt haben, gleich.


